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RS OGH 1938/8/31 1Ob545/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1938

Norm

ABGB §443

ABGB §1054

Rechtssatz

Hat der Käufer eine Liegenschaft nach der Besichtigung in der Natur gekauft und stellt sich später heraus, daß der

Kaufgegenstand nach seiner grundbücherlichen Bezeichnung räumlich darüber hinaus geht, dann mangelt ihm für den

Erwerb des darüber hinausgehenden Liegenschaftsteils der materiellrechtliche Titel.
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1 Ob 545/38
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